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Der Gemeinderat der Stadt Besigheim hat am 29. August 2023 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
 
Freibad Besigheim-Mitteilungen zum Planungsstand Wärmepumpe und Beckenabdeckung, 
Planschbecken 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 

2. Die Vergabe der erforderlichen Gewerke zur Umsetzung der Beschlüsse des Gremiums wer-

den am 21.11.2023 gefasst. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen am Planschbecken zu veran-

lassen. Im Jahr 2023 sind diese überplanmäßig, für 2024 ist hierzu ein Haushaltsansatz vor-
zusehen. 

 
4. Das Büro Fritz-Planung wird beauftragt für die Stadt die Interessenbekundung zum Bundes-

programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 
(SJK)“ bis zum 15.09.2023 für die verschiedenen beschriebenen Maßnahmen abzugeben.  

 
 
Kriminalstatistik 2022 
 
Der Gemeinderat nimmt die Kriminalstatistik zur Kenntnis. 
 
 
Vorbereitung der Bürgermeisterwahl 2024 
- Bildung des Gemeindewahlausschusses - 
 
1. Der Gemeindewahlausschuss wird wie folgt besetzt: 

 

Fraktion Beisitzer Stellvertreter 

FrAktions-Bündnis CDU/WIR Ruben Wald Frank Land 

BMU Helmut Fischer Hansjörg Kollar 

FWV Walter Zeyhle Thomas Herbst 

SPD Marcel Kühnle Christian Herbst 

 
2. Rein vorsorglich für den Fall, dass bei einer Verhinderung des Bürgermeisters auch alle seine 

Stellvertreter im Amt verhindert sind, wird der Leiter des Fachbereichs I – Haupt- und Ord-
nungsverwaltung, Herr Mahmoud Qasem, gemäß § 11 Abs. 2 Satz 4 des Kommunalwahlge-
setzes (KomWG) als stellvertretender Vorsitzender aus den Gemeindebediensteten gewählt. 

 
 
Bebauungsplan "Luisen Höfe" 
- Sachstand über das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange undBeauftragung der Leistungen für die Erstel-
lung des Bebauungsplans 
 
Das Büro citiplan GmbH - Stadtplanung und Projektentwicklung, Pfullingen wird entsprechend dem 
Honorarangebot vom 21.06.2023 (Anlage 2) mit den Leistungen für die Erstellung des Bebau-
ungsplans „Luisen Höfe“ beauftragt.  
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Förderrichtlinie "Förderung von steckbaren Solargeräten" 
Der Gemeinderat stimmt der Förderung von steckbaren Solargeräten in Besigheim zu. Die Förde-
rung beträgt 50 € je Modul, wobei maximal zwei Module je Wohneinheit gefördert werden. Für das 
Haushaltsjahr 2023 werden hierfür Fördermittel in Höhe von 2.500 € zur Verfügung gestellt. Die 
Verwaltung wird beauftragt, das Notwendige zu veranlassen.  
 
 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Adlerstraße  
im Zuge der geplanten Strom-Erdverkabelung der Netze BW 
 
1. Die Straßenbeleuchtung wird im Zuge der Arbeiten der Netze BW komplett saniert und auf 

Lichtmasten umgestellt. Der Angebotspreis liegt bei 72.216,04 € (brutto). 
 
2. Der schadhafte Fahrbahnabschnitt in der Adlerstraße wird mit einer Tragdeckschicht saniert. 

Den Auftrag erhält die Fa. Lukas Gläser zum Angebotspreis von 28.445,12 € (brutto).  
 
 
Erneuerung des Feinrechens der Kläranlage 
- Honorarauftrag an das Büro SAG - 
 
Das Ingenieurbüro SAG aus Ulm erhält, auf Basis des Honorarvorschlages für diesen Sanierungs-
abschnitt der KLA, den Auftrag zur Planung der neuen Rechenanlage. Die Honorarkosten wurden 
nach den Basissätzen der HOAI (LP 3- 8 und örtliche Bauüberwachung) auf 41.119,23 (brutto) 
ermittelt.   
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